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1977 11 16 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, d) fü,r Ze1ten vom 1. Jänner 1980 bis 31. De-
XXX, mit dem das Bezügegesetz geändert zember 19806,5 v. H., . 

wird 'e) für Zeillen vom 1. Jänner 1981 an 7 v. H. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Da'sBezügegesetz, BGBL Nr. 273/1972, ,in der 
Fassurig ,des 'Bundesverfassungsgesletzes ,BGBL 
Nr: 18/1974, des Bundesgesetzes BGBl. Nr 181/ 
1974, des Bundesgesetzes BGBL Nr 122/1977 und 
des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 323/ 
1977 wir,d w,ie folgt geändert: 

1. § 12 erhält folgende ,Fassung: 

,,§ 12. '(I) ,Die obersten Organe hahene1nen 
monadich,en Pensionsbeitrag sowie ,einen Pen
sionsbeitrag von jeder Sonderzahlung zu ent
richten. 

(2) Der monatliche Pensionsbeitrag für Mit
glieder des Nationalrates und des iBundesrates 
:beträgt für die Zeit vom 1. Jänner 1978 his 
31. Dezember 1978 5,5 v. H., für die Zeit 
vom 1. Jänner 1979 bis 31. Devember 1979 
,6 v. H., für die ,Zeit vom 1. Jänner 1980 bis 
31. Dezember 1980 6,5 v. H. und für die 
Zeit vom 1. J~nner 1981 an 7 v. H. des Bezuges 
und der Sonderzahlungen. 

, (3) Der monatliche Pensionsbeitrag für die 
übrigen -im § 1 Abs. 1 genannten obersten 
Organe hetr~gt f\ir die Zeit vom 1. Jänner 1978 
bis 31. Dezember 1978 7,5 v. H., für die Zeit 
VOm 1. Jänner 1979 his 31. Dezember 1979 
8 v. H., für die Zevt vom 1. Jänner 1980 bis 
31. Dezember 1980 8,5 v. H. und für die Zeit 
vom 1. Jänner 1981 an 9 v. H. des Bezuges 
und der Sonderzahlungen. 

(4) Werden als Mitglied eines Landtages ver
bracht,e Zeiten gemäß § 25 Abs. 2 lit. b einge
rechnet, so ist nachträgI.ich ein Beitrag zu 
leisten. Dieser beträgt 

a) für Zeiten vom 1. Jänner 1955 bis 31. De
zember 1977 5 v. H., 

b) für Zeiten vom 1. Jänner 1978 bis 31. De
zember 1978 5,5v. H." 

c) für Zeiten vom 1. Jänner 1979 bis 31. De
zember 1979 6 v. H., 

der währenddies,er Zeiten als Mitglied des Land
tages ,erhaltenen Ennschädigung samt, Sonderzah
lungen." 

2. § 25 Abs. 2 lit. berhält folgende Fassung: 
"b) der Zeit der Funkrionsausübung als 

Mitglied eines La,ndtages, wenn für diese Zeit 
ein Beitrag nach § 12 Abs. 4 geleistet wird,". 

3. § 33 Abs. 1 ,erhält folgende Fassung: 

,,(1) Wird einehemaLig,es Mitglied des Natio
nalrates oder des Bundesr:a:tes, ,das keinen An
spruch auf einen RuheheZlUgeriangt hat, .in 
einen Landtag gewählt, so hat der Bund auf 
Antrag des MitgLiedes ,die nach § 12 ~eleisteten 
Bei,träge dem Land zu überweisen. Diese über
weisung hat jedoch nur, dann zu erfolgen, wenn 
auf Grund der in Betracht kommenden landes
gesetzlichen ßtestimmungen Mitglieder des Land: 
tages von ,ihren Entschädi~ungen Beiträge 
mind.estensllm ,der im § 12 Abs. 4 vorgesehenen 
Höhe zu Leisten haben." 

Artikel 11 

(1) Die Bezüge, ,die den im § 1 Acbs. 1 des 
Bezügegesetzes genannten obersten Organen ge~ 
bühren, sind für die Zeit vom 1. Jänner 1978 
bis zum 31. Dezember 1978 folgendermaßen zu 
berechruen: 

1. Soweit ,diese Bezüge insgesamt Iden jeweiligen 
Gehalt eines Bundesbeamten des Dienst
sta'Dldes der Allgemeinen Verwaltung, 
Dienstklasse IX, der gemäß den §§ 5 bis 8 
des Bezügegeseezes die Grundlage tUr die 
BerechIllUng der Bezüge tbildet, nicht über
ste~gen, sind sie von dem einem sokhen 
Beamten im Jahre 1978 gebiihrenden Ge
halt zu ermitteln; 

2. 'Soweit diese Bezüge ,den unter Z. genann-
ten Gehalt übersteigen, sind s.ie von dem 
'einem solchen Beamten im Jahre 1977 ge

_ hührenden Gehalt zu ermitteln. 
(2) Ahs. 1 ist bei der Ermittlung der Ruhe

und Versorgungsbezüge, die gemäß Abschnitt II 
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2 678 der Beilagen 

und III des Bezüg,egesetzes gebühren, sinngemäß 
anzuwenden. 

Artikel III 
(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 

1978 in Kra.ft. 

(2) Art. II tritt mit 31. Dezember 19.78 außer 
Kraft. 

(3) Mit der VoHziehung ,di'eses Bundesgesetzes 
ist, soweit sie nicht dem Präsidenten des National
r.ates obliegt, ,die Bundesregierung betraut. 

Erläut~rungelt ' 

'Die am 20. }uni 1977 zwischen den Gebiets
körperschaften und den Gewerkschaften ·des 
ö:ffentlichen iDienstes getroftene Vereinbarung 
über die Besoldungsregelung für ,das Jahr 1,978 
heinhalteteine Erhöhung der Pensionsbeiträge, 
die gemäß Art. I .der vorliegenden Regierungs
vorlage auch' auf die im § 1 Abs. 1 des Bezüge
gesetzes genannten obersten Organe Anwendung 
finden soll. Zum Unterschied von der Regelung 
für die Verwaltung, die von einem einheitlichen 
Pensionsbe1trag von ,derzeit 5 Y. H. ausgeht 
und diesen in vier Etappen his zum 1. Jän
ner 1981 auf 7 v. H. erhöht, sieht das Bezüge
gesetz in seinem § 12 Abs. 2 für die Mitglied1er 

Amtszulage srtellt einen Bezugsbestandteil dar 
und erhöht d'ie Bezüge auf 190 v. H. bzw. auf 
166 v. H. des jeweiligen Gehaltes eines Bundes
beamtender Dienstklass,e IX. Auch bei den Präsi
denten des Nationalrates und bei den Klub
obmännern würde der 100 v. H. des Gehaltes 
der Dienstklasse IX übersteigende Teil des ihnen 
nach dem rBezügegesetz gebührenden 'Bezuges 
nach' dem Wortlaut des Art. II zum Stand'\rom 
31. Dezember 1977 (Stichtag) berechn~t werden. 

Das Bezügegesetz sieht eine Reihe' weiterer 
finanzieller Zuwendungen vor. ·Ein Teil dieser 
Zuwendungen würde durch die Regelung des 
Art. II berührt lund ihre Höhe insoweit ver-
ändert werden. des Nationalrates und .des iBundesri,tes .einen 

Pensionsbeitrag von 5 v. H., für die übrigen 
ober&ten Organe aber einen 'solch'en von 7 v. H. 
vor. Darauf war im Art. I des Entwurfes Rück- 1. 
sichlt z'u nehmen. Für heide Gruppen wäre eine 
Erhöhung um 2 v. H. im. Zuge von vier 
Jahresetappen vorzusehen. Die Bestimmungen des 

Im einzdnen: 
Zuwendungen, der,en Höhe durch Art. II 
v,erändert werden soll: 

1.1. Sonderzahlungen (§ 1 Abs. 2 und § 11 
des Bezügegesetzes): 

§ 12 Abs.4; des § 25 Arbs. 2 lit. b und des 
§ 33 Abs. 1 .des Bezügegesetzes WiUrdenmit 
dieser Erhöhung in Einklang gebracht. 

Durch Art:, II der vodiegenden Regierungs
vorläg.e soll zum Ausdruck gebracht werden, 
daß düe MitgEeder des Nationalrates und des 
Bundesrates die aIlg,emeine Bezugsbewegung im 
Sinne der vorerwähnten Vereinbarung grund
sätzlich (mit Ausnahme der Präsid'entendes 
Nat·ionalrates und der Klubobmänner) voll mit
machen, der Bundespräsident, der Bund·eskanzler, 
der Vizekanzler, die 'Bundesminister, Landes
hauptmänner, der Präs.ident 'des Rechnungshofes, 
die 'Staatssekretä.re ,und der Vizepräsident des 
Rechnungshofes jedoch nur hinsichtlich der ersten 
100 v. H. ihres auf Grund des jeweiligen Gehaltes 
eines Bundesbeamten der Dienstklasse IX ermit
telten Bezuges. Der diese 100 v. H. über~teigende 
Teil ,d·es ihnen nach dem IBezügegesetz gebüh
rend'en Bezuges wäre demnach zum Stand vorn 
31. Dezember 1977 (Stichtag) zu berechnen. 

Die Präsidenten des Nationalrates und die 
Klubobmänner erhalten eine Amtszulage gemäß 
§ 8 des Bezügegesetzes, die für die Präsidenten 
des Nationalrates, 90 v. H., für die Klubob
männer 66 v; H. ihres' Bezug,es beträgt. Diese 

Diese werden nach den Grundsätzen des §, 3 
Abs. 3 GehG ermittelt. Sie verändern sich 
somit in jenen Fällen, ~n' denen ~ich der 
Bezug verändert. 

1.2. Amtszulagen gemäß § 8 des Bezügegesetzes 
für die Präsidenten des N~tionalrates und 
die Klrubobmänner (Bezugshe ... tandteil): 

PräSJidenten des Nationalrates: Ihr Bezug 
erhöht sich für die Dauer ihrer Amts
tätigkeit um eine Amtszulage, die 
90 v. H.des ihnen gebührenden Bezuges 
beträgt. Ihr Bezug err.eicht somit 
190 v., H. des jeweiligen Gehaltes eines 
Bundesbeamten ,der DKI. IX. Soweit der 
Bezug 100 v. H. dieses Gehalbes üher
steigt, wäre er im Sinne des Ant. II der 
Regierungsyorlage zu herechnen. 
Klubobmänner: Ihr Bezug, erhöht sich' 
für die Dauer ihrer Amtstätigkeit rUm 
eine AmtszuJa.ge, die 66 v. H. des rihnren 
gebührenden Bezuges beträgt. Er erreimt 
somit 166 v. H.des jew,eiIigen Gehakes 
eines Bundesbeamten der DKI. IX. 
Soweit der Bezug 100 v. H. dieses 
Gehaltes ühersteigt, wäre er im Sinne 
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des Art. 1I der Regierungsvorlage zu 
berechnen. 

1.7. Ruhe- und Versorgungsbezügesowie Todes
fallbeiträge, soweit sie 'Von Bezügen 
zu berechnen s'ind,die durch Art. II Abs. 1 
Z. 2 betroffen sind, erhöhen sich nur ent
spr,echend diesen Bezügen. 

Beitrag gemäß § 13 .des 'Bezügegesetzes, cLe~ 
der Bund nach den hestehendenBestimmun
gen den einzelnen Ländern als Entschädi
gung für ·die Stellvertreter des Landes
hauptmannes zu leisten hat: Dieser Bei,trag 2. 
beträgt 80 v. H.des IBezu~es des Landes
hauptmannes = 160 v. H. des jeweiligen 
Gehaltes ein'es Bundesbeamten der DKl. IX, 
GehSt. 1. iSoweii ·der ,Beitrag 100 v. H. 
,dieses GehaLtes übersteigt, wäre auch er im 
Sinne ,des Art .. 1I der Reg1erungsvorlage zu 
berechnen. . 

2.1. 

Zuwendungen, deren Höhe durch Art. II 
nicht verändert wer,densoll: 

V'ergütung für den Bundespräsidenten 
für außerordentliche Auslagen .gemäß § 5 
.Nbs. 2 des B,ezügegesetzes:Kein Bezugsbe
standteil ("Außerdemgebührt ... "). 

2.2. Amtszulage gemäß . § 8 des Bezügegesetzes 
für den Vorsitz.enden des Bundesrates und 

1.4. IBezugsfortzahlung gemäß § 14 Abs. 1 
,des Bezügegesetz'es für ehemalige Regierungs
mitglieder, Staatssekretäre, Landeshauptmän-

Stellvertreter (Bezugsbestandteil) : . 
Der Bezug, ,der 50 v. H. des Bezuges ,eines 
Mitgliedes des Nationalrates (somit auch 
50 v. H. des j,eweil~gen Gehaltes eines Bun
de&beamten ·der DKl. IX) beträgt, erhöht 
sich für die Dauer der Amtstäügkeit um 
eine Amtszulage -in Höhe VOn 90 v. H. des 
ihm gebührenden Bezuges. Der Bezug 
erreicht somvt 95 v. H. ,des jeweiligen Gehal
t'es eines 'Bundesbeamtender DKl. IX, so daß 
die allgemeine Bezugsbeweg>ung voll' mi,tge~ 
macht w,ird . 

· ner sow,ie Präsi,denten und ViZ:eprä~rdenten 
.des Rechnungshofes: Den genannten· ober
sten Organen gebühren nach Beendigung 
ihrer Amtstätigk1eit für einen von' der 
Dauer ihrer Amtstä,tigkeit abhängigen Zeit-

· raum (drei Mon'ate bis ein. Jahr) ihre ,im 
Monat des Ausscheidens gebührenden Be

.züge unter antei,lsmäßiger ,Berücksichtig;ung 
v.on Sonderzahlungenweiter. Di,ese fortge

. zahlten Bezüge sind gleichfalls hinsichtlich 
jenes Hundertsatzes, um den s:i'e den jew,ei
lig.en Gehalt eines Bundesbeamten der 
DKl. IX übersteigen, im Sinne des Art. II 
zu berechnen. 

1.5. Einmalige EntschäcL]gung gemäß § 14 Abs. 2 
und 3 des H~zügegesetzes' für ehemalige 
MitgLieder des Nationalr.ates· .und des Bun
desrates: Diese einmalige Entschädigung 
gelangt nach iBeendi~ung ihrer Funktions.aus
übung zur Auszahlung: Ihr Ausmaß ist ab-

1.6. 

· hängig von der Anzahl der Gesetzgebungs
perioden, die das ausscheidende Mitglied dem 
Vertretungskörper angehört hat und beträg't 
milndestens das Dreifache, höch,st;ens·das 
ZwÖlffach·e des 1m Monat ,des Ausscheidens 
gebührenden Bezuges unter anteilsmäßiger 
'Berück'sichtigung von Sonderzahlungen. Da 
die Mitgl1ieder' des Nationalr.ates und des 
Bundesrates die allgemeine' Bezugsbewegung 
,grundsätzlich (mit Ausnahme der Präsiden
lten des Nationalrates und der Klubobmän
ner) voll mitmachen, gilt dies .auch für die 
einmalig,e Entschädigung. 

Ansptiuchauf Amtswohnung gemäß § 17 
Abi;. 1 und 2 des Bezügegesetzes für Bun
despräsident, Präsidenten des Nationalrates, 
Regierungsmitglieder, <Staatssek1'<etäre, Lan
deshauptmänner sowie Präsident und V,ize
präsident des Rechnungshofes bzw. Entschä
,digung dafür. Diese beträgt für die Amts
wohnung 15 v. H.des Bezuges. Zw'ar kein 
Bezugsbestandteil, basiert jedoch . auf dem 
Bezug und ändert -sich mit diesem. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

Vergütung für außerordentliche Aus
lagen gemäß § 9 Abs. 1 ,und 2 des Bezüge
gesetzes {fester Betrag, kein 'ßezugsbestand
oeil) ; 
- RegierungsmitgLieder, StaaJtssekretäre, 

Präsi,dent und Vizeprä1>ident des Rech
nungshofes, Prä~iJden<ten des Na<1Jionalr,ates, 
Vorsitzender des IBundesrates: 7000 S; . 

- Sbellvertreter des Vorsitzenden des Bun
desrates: 3 500 S. 

Anspruch auf Dienstwagen gemäß § 17 
Abs. 1 und 2 für Bundespräsident, Regie
rungsmitglieder, Staatssekretäre, Landes
llauptmänner, Präsident und V:izepräsidrent 
des Rechnungshofes, Prä~icLent·en des Natio- , 
nalrates und V01'<si,tzenden des Bundesrates 
bzw.Entschädilgung dafür. Die Entschäodi
gung w,~rd vom Bundesmi,nister für Finanzen 
bestimmt. 

Ersatz für ,den zusätzlichen A.ufwand für 
den entfernten Wohns,]tz gemäß § 18 
Abs. 4 des Bezügegesetzes für MitgEeder des 
Nationalrates und des BundesrM,es, die ihren 
ordendichen Wohnsitz außerhalb Wiens 
haben. Dieser wird, getrennt nach Bundes
ländern, in ,einem bestimmten Hundertsatz 
von DKl. IX!6 geleistJet. Kein Bezugsbestand
'teil. 

iBezüge und Pensionen ·der Mitg~ieder der 
Volksanwahschaft würden durch die vorliegende 
Regierungsvorlage nicht erfaßt werden, da der 
gemäß § 20 Abs. 1 des Bundesgesetzes über di'e 
Volksanwaltschaft, BGBl. Nr. 121/1977, gebüh-
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4 678 der ,Beilagen 

rende Bezug 100 v. H. des Gehaltes IX/6 nicht Pensionsbeitrag (§ 12 des Bezügegesetzes) sinn
ühersteigt. Der Pensiombeitrag würoeS>ich gemäß ZIU geIten haben. § 12 des Bezügeges.etzes 
jedoch erhöhen, da gemäß § 20 Ahs. 3 leg. cit. erhieLte aber di·eim Ar·t. I.eier vorliegenden 
di'e Bestimmungen des Bezüge~egetzes über den Regier.ungsvorlage vorges.eheneFassung. 

Gegenüberstellung 

des geltenden Gesetzestextes mit dem Wortlaut der Regierungsvorlage 

Gel t e n cl e r T ,e x t :de s B e z ü ,g e
~e'Setzes: 

Re gi e run g s vor 1 a ge: 

§ 12 Abs.1: ,§12Abs.1: 

Di'e Oibersten OJ:1gane ha'ben einen monatlichen Di'e obersten Ol1gane halben e,inen monatlichen 
Pensionsbeitrag 'sowie einen 'Pensionsbeitrag von PensionS'beitrag 'Sowie einen Pension~beitrag von 
jeder Sonderzahlung z-uentrichten. jeder Sonderzahlung zu entrichten. 

§ 12 Abs. 2: 

Der monatliche Pens~onsbeitrag heträgt für 
Mil.lglliiederdes Nationalrates und des Bundes
rat~ 5 v. H., für die ührigenim § 1 Ahs. 1 
genannten obersten Organe 7 v. H. de's Bezuges 
und der SonderzahIungen. 

§ 12 Abs. 3: 

Weooen als Mitglied eines Landtages verbrachte 
Zeiten -gemäß § 25 Albs. 2 lit. Ib eingerechnet, so 
~ind nachträglich 5 v. H. der als Mitglied des 
Landtages erhaltenen Entschädigung samt' Sonder
z.ahluntgen als Beitrag zu leisten. 

§ 12 Abs. 2: 

Der monatliche Pensionsheitrag .für MitgIieder 
des N ationa1rates und des Bundesmtes beträgt 
für die Zeit vom 1. Jänner 1978 his 31. Dezem
ber 1978 5,5 v. H., für die Zeit vom 1. Jänner 
1979 his 31. Dezember 1979 6 v. H., für die 
Zeit vOm 1. Jänner 1980 bis 31. Dezember 1980 
6,5 v. H. und für die Zeit vom 1. Jänner 1981 
an 7 v. H. des Bezuges und ,der Sonderzahlungen. 

§ 12 Abs. 3: 

Der monatl:iche Pensiol1lsbeitrag für die übrigen 
im § 1 Ahs. 1 genannten obersten Organe be
trägt für die Zeit vom 1. Jänner 1978' bis 
31. Dezember 1978 7,5 v. H., für die Zeit vom 
1. Jänner 1979 ibis 31. Dezember 1979 8 v. H., 
Hir die Zeit vom 1. Jänner 198.0 bis 31. Dezem
ber 1980 8,5 v. H. unlcl für die Zeit vom, 1. Jän
ner .1981 an 9 v. H. des Bezuges und der Sonder
zahlungen. 

§ 12 Abs. 4: 

Werden aIs Mitg'lied eines Landtages verbrachte 
Zeiten gemäß § 25 .Nbs. 2 1,it. h eingerechnet, so 
i'st nachträglich ein Beitrag zu leisten. Dieser be
trägt 

a) für Zeiten vom 1. Jänner 1955 bis 
31. Dezember 19775 v. H., 

h) für Zeiten vom 1. Jänner 1978 bis 
31. Dezember 1978 5,5 v. H., 

c) für Zeiten vom 1. Jänner 1979 bis 
31. Dezember 1979 6 v. H., 

.cl) für Zeiten vom 1. Jänner 1980 bis 
31. Dezember 1980 6,5 v.H., 

e) für Zeiten vom 1. JäIl!l1ler 1981 an 7 v. H. 

der während d.ieser Zeiten als Mitglied des Land.
tageserih:vltenen Entschädi,gullig samt Sonder
zahlungen. 
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Gel t e n!d e r Tex t oe s Be z ü g e- Re g i er u n g s vor l.a g e: 
gesetzes: 

§ 25 Abs. 2 lit. b: 

(Die ruhebezugsfähige Gesamtzeit setzt sich zu
sammen aus) 

b) der Zeit -der Funktionsausübungals Mit
glied eines LaIlJdtages, wenn für diese Zeit 
ein Beitrag von 5 v. H. der für die Tätig
keitais Mitglied des Landtages erhalte
nen Entschädigungen geleistet wird, 

§ 33 Abs. 1: 

Wird ein ehemalbges Mitgheddes Nationalrates 
oder des Bundesrates, das ke:inen Anspruch auf 
einen Ruhebezug erlangt hat, in einen LaThdtag 
gewählt, so hat der Bund auf Antrag des Mit
gliedes die nach § 12 geleisteten Beiträge dem 
Land zu überweisen. Diese überweisung hat 
jedoch nur dann zu erfolgen, wenn auf Grund 
der in Betracht kommenden landesgesetzlichen 
Bestimmungen Mitglieger des Landtages von 

. ihren Entsch:idigungen Beiträge von mindestens 
5 v. H. zu leisten haben. 

§ 25 Abs. 2 lit. b: 

(Die ruhebezugsfähige Gesamuzeit setzt sich zu
sammen aus) 

':b) der Zeit der Funktionsausäbung als Mit
glied eines Landtages, wenn für diese Zeit 
,ein Seitrag nach § 12 Abs. 4 geleistet wird, 

§ 33 Abs.1: 

WiI1dein ehemalbges Mitgll'ied des Nationalrates 
oder des Bundesrates, d3JS keinen Anspruch auf 
einen Ruhebezug erlangt hat, in einen Lan,dtag 
gewählt, so hat der Bund auf Antrag des Mit
gliedes die nach § 12 geleisteten Beiträge dem 
Lan1d zu überweisen. Diese überweisung hat 
jedoch nur dann zu erfolgen, wenn auf Grund 
der in Betracht kommeThden landesges·etzlichen 
Bestimmungen Mitglieder ·des Lan'dta.ges von 
ihren EntschädiguThgen Beiträge mindestens in 
der im § 12 Abs. 4 vorgesehenen Höhe zu leisten 
ha:ben. 

Art. 11: 

(1) Die Bezüge, die den im § 1 A:bs. 1 des 
BezügegesetZies genannten obersten Organen ge
bühren, sind .für die Zeit vom 1. Jänner 1978 
bis 31. Dezember 1978 folgendermaßen zu be
rechnen: 

1. Soweit diese Bezüge insgesamt den jeweiligen 
Gehalt eines Bundesheamten des Dienststandes 
,der Allgemeinen Verwaltung, Dienstklasse IX, 
der gemäß den §§ 5 ,l?i:s 8 .des Bezügegesetzes 
,die Grundlage für -die 'Berechnung der Bezüge 
bildet, nicht ühersteigen,~ind sie von dem 
einem solchen Beamten im Jahre 1978 ge
bührenden Gehaik zu ermitteln; 

2. -soweit diese Bezüge ,den unter Z. 1 genannten 
Gehalt übersteigen, sind sie von dem einem 
solch,en Beamten ,im Jahre 1977 gebührenden 
Gehalt zu ermitteln. 

(2) Ahs. 1 ist bei ,der Ermittlung der Ruhe
und Versol'gungsibezüge, .die gemäß AbschThitt 11 
und 111 tdes Bezügegesetzes gebühren, sinngemäß 
a!lJZiuwenden. 

Art. III: 

(1) Dieses Bunidesg'esetz tritt mit 1. Jänner 
1978 in Kraft. 

(2) Art. II tritt mit 31. Dezember 1978 außer 
Kraft. 

(3) Mit der Vol1z.iehun,g dieses BUnJdesgesetzes 
ist, soweit sie nicht dem Präsidenten d-es National
r:ates obliegt, die Bundesregierung hetraut. 
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